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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dro Dillersberger, Haigermoser 

haben am 220 Mai 1989 unter der Nr. 3810/J an die Bundesregie

rung eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Ver

besserungsvorschläge für das Problem der Anfertigung von Zahn

ersatz gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Aus welchen Gründen wurde der Entschließung des National
rates vom 6.7.1988 bis heute nicht Folge geleistet? 

2. Beziehungsweise wann werden die Verbesserungsvorschläge dem 
Parlament vorgelegt werden?" 

Diese Anfrage beantworte ich namens der Bundesregierung wie 

folgt: 

Einleitend ist zu bemerken, daß gemäß § 153 Abs. 3 ASVG Zahnbe

handlungen und Zahnersätze als Sachleistungen durch Vertrags

ärzte, Wahlärzte (§ 131 Abs. 1) nach den Bestimmungen des Den

tistengesetzes, BGBI.Nr. 90/1949, auch durch Vertragsdentisten, 

Wahldentisten (§ 131 Abs. 1), in eigens hiefür ausgestatteten 
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Einrichtungen (Ambulatorien) der Versicherungsträger (des 

Hauptverbandes) oder in Vertragseinrichtungen gewährt werden. 

Als Verbesserungsvorschlag für das Problem der Anfertigung von 

Zahnersatz im sinne der Entschließung könnte eine Ausweitung 

des § 153 Abs. 3 ASVG auf Zahntechniker angesehen werden. Eine 

solche Gesetzesänderung setzt jedoch vorerst die Prüfung der 

Frage voraus, ob Zahntechniker zur selbständigen Herstellung 

von Zahnersatz einschließlich Abdruck- und Einpassungsarbeiten 

qualifiziert bzw. berechtigt sind. 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Im Oktober 1988 wurde im Rahmen einer interministeriellen Be

sprechung beim damaligen Bundesminister für Gesundheit und öf
fentlicher Dienst Dr. Franz Löschnak, an der neben Ressortver

tretern auch Vertre"ter der Ärztekammer, der Dentistenkammer , 

der Bundeswirtschaftskammer, der Arbeiterkammer und der Sozial

versicherungsträger teilnahmen, die unmittelbare Setzung le

gistischer Schritte nicht für zielführend gehalten, sondern 

über folgende weitere Vorgangsweise Einvernehmen erzielt: 

1. Prüfung der rechtlichen Situation über die Befugnisse der 

Zahntechniker in anderen westeuropäischen staaten 

2. Prüfung der Möglichkeiten des Ausgleichs regionaler Unter

schiede in der zahnärztlichen Versorgung bzw. zur Erweite

rung der Ausbildungskapazitäten 

3. Schaffung von Schlichtungsstellen auf Landes- und auf Bun

desebene 

4. Schaffung von Honorarrichtlinien bzw. einer 'Honorarordnung'. 

Im sinne dieser Übereinkunft wurden folgende Schritte gesetzt: 
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Zu Punkt 1: 

Das Bundeskanzleramt-Gesundheit hat noch im Oktober 1988 im 

Wege der österreichischen Vertretungsbehörden in allen west

europäischen staaten die Frage abklären lassen, ob in den be

treffenden Ländern andere als ärztlich ausgebildete Personen, 

im speziellen Fall Zahntechniker, über das Herstellen von Voll

prothesen hinausgehend auch zu Arbeiten im menschlichen Mund, 

insbesondere zum Abdrucknehmen und Anpassen von Vollprothesen, 

berechtigt sind. 

Das Ergebnis dieser Umfrage hat gezeigt, daß mit Ausnahme 

Dänemarks, der Niederlande und einiger Kantone der Schweiz 

Zahntechniker nicht zu Arbeiten im menschlichen Mund berechtigt 

sind. 

In Dänemark wird zwischen zwei Arten von Zahntechnikern, dem 

'Laboratoriums'-Techniker und dem 'Klinik'-Techniker unter

schieden. Letzterer bedarf einer zusätzlichen eineinhalbjähri

gen Ausbildung an der Zahnhochschule und darf im Gegensatz zum 

'Laboratoriums'-Techniker auch Abdrucke nehmen sowie Prothesen 

anpassen. 

In den Niederlanden war es Zahntechnikern bisher nicht aus

drücklich verboten, Arbeiten im menschlichen Mund vorzunehmen. 

In einer Gesetzesnovelle sollen die Befugnisse der Zahntech

niker jedoch nunmehr eindeutig festgelegt werden, wobei ihnen 

dann nicht mehr gestattet ist, Arbeiten im menschlichen Mund 

durchzuführen. 

Demnach sind in folgenden staaten Arbeiten im menschlichen 

Munde - analog der insbesondere auch von Obersten Sanitätsrat 

ver1:retenen Fachmeinung - ausschließlich Ärzten vorbehalten: 

BRD, Großbritannien, Italien, Franl<:reich, Belgien, Luxemburg, 

Irland, Schweden, Norwegen, Spanien, Portugal. 
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Zu Punkt 2: 

In österreich entfallen auf einen Zahnbehandler etwa 2.300 Ein

wohner. Im Lichte der Empfehlungen der internationalen Zahn

ärzteföderation, die einen Zahnbehandler auf 2.800 Einwohner 

empfhielt, erscheint die versorgungslage an sich günstig, doch 

gibt es starke regionale Unterschiede. Während städtische Ge

biete gut versorgt sind, gibt es in ländlichen Gebieten durch

aus noch Mangel an Zahnbehandlern. 

Im Rahmen der Zulassung zu den Zahnärztelehrgängen an den Uni

versitätszahnkliniken durch das Bundesministerium für Wissen

schaft und Forschung im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt 

werden daher jene Bewerber vorgereiht, die sich verpflichten, 

sich in einem unterversorgten Gebiet niederzulassen. 

Darüber hinaus finden derzeit Gespräche statt, um die Ausbil

dungskapazität an den Universitätskliniken zu erhöhen. 

Zu Punkt 3: 

In der Zwischenzeit wurden Vorarbeiten im Rahmen der Ärztekam

mern und der Dentistenkammer für die Errichtung von Schlich

tungsstellen geleistet, die unmittelbar vor dem Abschluß stehen. 

Diese Schlichtungsstellen dienen sowohl der Begutachtung als 

auch der Schlichtung im Falle von Differenzen zwischen Patien

ten und Zahnärzten hinsichtlich Kosten, aber auch der Qualität 

der Behandlung. 

Jedenfalls werden mit 1. September 1989 in allen 9 Bundeslän

dern Schlichtungsstellen auf Länderebene eingerichtet sein, die 

paritätisch mit je einem Vertreter der Ärztekammer bZ'il. Den

tistenkammer und der Arbeiterkammer (Konsumentenschutz) besetzt 

sind. 
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In Kürze wird auch 'in zweiter Instanz' eine zahnärztliche 

Schlichtungsstelle (Bundesschlichtungsstelle) eingerichtet 

werden. 

Der Entwurf einer Geschäftsordnung wurde dem Bundesminister für 

Gesundheit und öffentlicher Dienst bereits vorgelegt. Diese 

Schlichtungsstelle wird von je einem von der österreichischen 

Ärztekammer und dem Bundeskanzleramt-Gesundheit nominierten 

Vertreter beschickt werden. 

Die Inanspruchnahme dieser Schlichtungsstellen ist für den 

Patienten kostenlos, die anfallenden Kosten insbesondere auch 

der Gutachter werden von den Ärztekammern getragen. 

Zu Punkt 4: 

In Richtung der Erstellung von Honorarrichtlinien bzwo einer 

'Honorarordnung' wur:de noch Ende 1988 im Bereich der öster

reichischen Ärztekammer/Bundesfachgruppe für Zahn-, Mund- und 

Kieferheilkunde ein Bewertungsausschuß mit Vertretern sämt

licher Landeskammern eingerichtet, um den Schlichtungsstellen 

geeignete Beurteilungsgrundlagen zur Verfügung stellen zu 

können. 

Diese Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen; der Bundesmi

nister für Gesundheit und öffentlicher Dienst hat aber der 

österreichischen Ärztekammer nunmehr Herbst 1989 als Termin für 

die Vorlage eines derartigen Entwurfes einer 'Honorarordnung' 

gesetzt. 

3680/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 5 von 5

www.parlament.gv.at




